
BGH zur Pflicht des Trägers eines Pflegeheims, 
die körperliche Unversehrtheit der Heimbewohner 

zu schützen 

Quelle: Pressemitteilung Nr. 106/2005 des BGH vom 14.07.2005 

Die klagende Allgemeine Ortskrankenkasse Sachsen machte gegen den beklagten Träger eines 

Pflegeheims einen kraft Gesetzes (§ 116 SGB X) übergegangenen Schadensersatzanspruch einer bei 

einem Unfall schwer verletzten Heimbewohnerin geltend. Die im Jahr 1915 geborene Geschädigte 

lebte seit März 1997 im Heim des Beklagten. Sie erhielt Leistungen der gesetzlichen 

Pflegeversicherung nach der Pflegestufe II. Im Januar und Februar 2000 wurde sie vom Nachtdienst 

des Heimes dreimal nach einem Sturz in ihrem Zimmer aufgefunden. Diese Stürze blieben ohne 

erkennbare Folgen. Das Angebot des Pflegepersonals, während der Nachtzeit das Bettgitter 

hochzuziehen, lehnte sie ab. Sie machte zwar häufig von der Möglichkeit Gebrauch, die in ihrem 

Zimmer befindliche Klingel zu betätigen, um Hilfe zu erhalten. Sie war aber bemüht, bestimmte Dinge 

– wie etwa den Toilettengang – selbständig zu erledigen. Um die Gefährdung infolge nächtlichen 

Aufstehens zu kompensieren, stellte das Pflegepersonal einen Toilettenstuhl an das Bett der 

Bewohnerin und ließ das Licht im Bad an. Am 9. März 2000 erlitt die Bewohnerin bei einem Sturz 

gegen 22.30 Uhr unter anderem Frakturen des Halswirbelkörpers C1/C2 mit Lähmung aller vier 

Extremitäten. Sie befand sich bis zu ihrem Tod am 7. Juni 2000 in Krankenhausbehandlung. Die 

Klägerin war der Auffassung, das Personal des Beklagten hätte den Sturz vermeiden müssen. Als 

mögliche Maßnahmen der Sturzprophylaxe seien neben einer Überwachung eine Sensormatratze, ein 

Lichtschrankensystem, Verstellungen des Bettes, Veränderungen des Bodenbelags oder 

Hüftschutzhosen in Betracht gekommen. Notfalls hätte das Pflegepersonal auch Entscheidungen 

gegen den Willen der Geschädigten treffen müssen. Der Beklagte hat sich im wesentlichen damit 

verteidigt, die Geschädigte habe das angebotene Hochziehen von Bettgittern abgelehnt; der von der 

im Jahr 2000 eingetretenen Situation unterrichtete Arzt habe die Medikation geändert und weitere 

Maßnahmen nicht für erforderlich gehalten.  

Das Landgericht hat die auf Zahlung von rund 86.000 € gerichtete Klage abgewiesen, das 

Berufungsgericht hat sie dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Der III. Zivilsenat des 

Bundesgerichtshofs hat bereits mit Urteil vom 28. April 2005 (III ZR 399/04; vgl. BGH lehnt 

Maßnahmen wie Fixierung oder Fesselung kranker Senioren zur Vermeidung von Unfällen ab) 

entschieden, den Träger eines Pflegeheims treffe - begrenzt auf die in Pflegeheimen üblichen 

Maßnahmen, die mit einem vernünftigen finanziellen und personellen Aufwand realisierbar seien – 

eine Obhutspflicht zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit der ihm anvertrauten Heimbewohner, 

deren Würde und Selbständigkeit zu wahren seien. Im vorliegenden Fall hat der III. Zivilsenat das 

Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das 

Berufungsgericht zurückverwiesen. Er hat in den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts 

keine hinreichende Grundlage für den Vorwurf gegen den Träger des Heims gesehen, mit der 

Bewohnerin sei die Sturzgefährdung nicht intensiv genug besprochen und nicht eindringlich – unter 

Einschaltung eines Arztes, der Heimleitung, des Neffen oder anderer Vertrauenspersonen – darauf 

hingewirkt worden, das Einverständnis zum Hochziehen von Bettgittern in der Nachtzeit zu erteilen, 
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und das Vormundschaftsgericht habe bei einem Scheitern dieser Bemühungen von der Situation 

unterrichtet werden müssen. Das Berufungsgericht muß daher im weiteren Verfahren prüfen, ob der 

beklagte Heimträger Pflichten verletzt hat, die sich aus dem allgemein anerkannten Stand 

medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse ergeben.  

Vorinstanzen: LG Dresden – 14 O 3013/03 ./. OLG Dresden 7 U 753/04 

 

BGH lehnt Maßnahmen wie Fixierung oder 
Fesselung kranker Senioren zur Vermeidung von 

Unfällen ab 

Quelle: Pressemitteilung Nr. 68/05 des BGH vom 28.04.2005 

BGH zur Pflicht des Trägers eines Pflegewohnheims, die körperliche Unversehrtheit der 

Heimbewohner zu schützen 

Der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat folgenden Fall entschieden: Die klagende Allgemeine 

Ortskrankenkasse Berlin machte gegen die beklagte Trägerin eines Altenpflegewohnheims einen kraft 

Gesetzes (§ 116 SGB X) übergegangenen Schadensersatzanspruch einer bei einem Unfall verletzten 

Heimbewohnerin geltend. Die Klägerin ist gesetzlicher Krankenversicherer einer im Jahre 1912 

geborenen Rentnerin, die seit 1997 in einem von der Beklagten betriebenen Pflegewohnheim lebt. In 

den Jahren 1994 bis 1998 hatte die Versicherte sich bei drei Stürzen jeweils erhebliche Verletzungen 

zugezogen. Ausweislich des von der Klägerin vorgelegten Pflegegutachtens ist sie hochgradig 

sehbehindert, zeitweise desorientiert und verwirrt; ihr Gang ist sehr unsicher. Sie ist der Pflegestufe III 

zugeordnet. Am 27. Juni 2001 wurde sie in der Zeit der Mittagsruhe in ihrem Zimmer vor ihrem Bett 

liegend aufgefunden. Sie hatte sich eine Oberschenkelhalsfraktur zugezogen, derentwegen sie 

stationär und anschließend ambulant behandelt werden mußte.  

Die Klägerin war der Auffassung, daß der Unfall auf eine Pflichtverletzung der Beklagten 

zurückzuführen ist. Sie lastete der Beklagten insbesondere an, diese habe es versäumt, die 

sturzgefährdete Bewohnerin in ihrem Bett zu fixieren, zumindest die Bettgitter hochzufahren. 

Außerdem hätte die Beklagte der Bewohnerin Hüftschutzhosen (Protektorhosen) anlegen müssen, 

durch die die Gefahr eines Knochenbruchs bei einem Sturz gemindert worden wäre.  

Das Landgericht hat der auf Ersatz der von der Klägerin getragenen Heilbehandlungskosten 

gerichteten Klage im wesentlichen stattgegeben; das Kammergericht in Berlin hat sie abgewiesen und 

die Revision zur Klärung der Frage zugelassen, unter welchen Voraussetzungen ein Pflegeheim für 

Verletzungen einzustehen hat, die sich ein Heimbewohner während des Heimaufenthaltes zuzieht.  

Der III. Zivilsenat hat die Revision der Klägerin zurückgewiesen.  

Zwar erwuchsen der beklagten Heimträgerin aus den jeweiligen Heimverträgen Obhutspflichten zum 

Schutz der körperlichen Unversehrtheit der ihr anvertrauten Heimbewohner. Ebenso bestand eine 



inhaltsgleiche allgemeine Verkehrssicherungspflicht zum Schutz der Bewohner vor Schädigungen, die 

diesen wegen Krankheit oder einer sonstigen körperlichen oder geistigen Einschränkung durch sie 

selbst oder durch die Einrichtung und bauliche Gestaltung des Altenheims drohten. Diese Pflichten 

sind allerdings begrenzt auf die in Pflegeheimen üblichen Maßnahmen, die mit einem vernünftigen 

finanziellen und personellen Aufwand realisierbar sind. Maßstab müssen das Erforderliche und das für 

die Heimbewohner und das Pflegepersonal Zumutbare sein, wobei insbesondere auch die Würde und 

die Selbständigkeit der Bewohner zu wahren sind.  

Im vorliegenden Fall war der Unfallhergang im einzelnen nicht mehr aufklärbar. Das Berufungsgericht 

hatte es mit Recht abgelehnt, der Klägerin Beweiserleichterungen im Sinne einer Beweislastumkehr 

zugute kommen zu lassen. Allein aus dem Umstand, daß die Heimbewohnerin im Bereich des 

Pflegeheims der Beklagten gestürzt war und sich dabei verletzt hatte, konnte nicht auf eine 

schuldhafte Pflichtverletzung des Pflegepersonals der Beklagten geschlossen werden. Darlegungs- 

und beweispflichtig war vielmehr insoweit die Klägerin als Anspruchstellerin. Nach den 

Besonderheiten des Falles bestand für das Pflegepersonal insbesondere kein hinreichender Anlaß, 

die Bewohnerin im Bett zu fixieren, mindestens aber die Bettgitter hochzufahren. In rechtsfehlerfreier 

tatrichterlicher Würdigung hatte das Berufungsgericht eine schuldhafte Pflichtverletzung auch nicht 

darin erblickt, daß die Mitarbeiter der Beklagten es unterlassen hatten, der Bewohnerin 

Hüftschutzhosen (Protektorhosen) anzulegen, durch die die Gefahr eines Knochenbruchs bei einem 

Sturz gemindert worden wäre. Die Klägerin hatte weder konkret vorgetragen, noch unter Beweis 

gestellt, mit welchem Grad an Wahrscheinlichkeit Verletzungen, wie sie die Bewohnerin erlitten hatte, 

durch das Tragen dieser Schutzvorrichtung zu verhindern gewesen wären.  

Hinweis auf die Vorinstanzen: LG Berlin - 28 O 336/02 ./. KG Berlin - 12 U 107/03  

 

 


